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Beschlussvorlage HA/029/2025 

 

Aufgabenbereich 

Hauptamt 

Sachbearbeiter 

Seilersdorfer 

Beratung Datum 

Marktgemeinderat   öffentlich 
 

Betreff 

Ferienbetreuung 2025/2026 in der offenen Ganztagsschule - Grundschule Isen 

 
 
Sachverhalt: 
 
Durch den Marktgemeinderatsbeschluss vom 24. Januar 2023 wird in der offenen Ganztagsschule 
der Grundschule Isen seit dem Schuljahr 2023/2024 eine kostenpflichtige Ferienbetreuung von ma-
ximal vier Wochen angeboten.  
 
Die Ferienbetreuung kommt nun schon das zweite Schuljahr in Folge vollständig zustande und soll 
auch weiterhin in dieser Form angeboten werden. In der Zwischenzeit konnte jedoch festgestellt 
werden, dass sich das bisherige Anmeldeverfahren für die Ferienbetreuung, welches gleichzeitig mit 
der direkten Anmeldung für die OGTS erfolgt (ca. Februar oder März vor Beginn des neuen Schul-
jahres), nicht bewährt hat. Es kommt immer häufiger zu kurzfristigen unterjährigen An- und Abmel-
dungen einzelner Kinder, was wiederrum zu deutlich mehr Verwaltungsaufwand führt. Aus diesem 
Grund wird vom OGTS-Personal und der Verwaltung beabsichtigt, die Anmeldung für die Ferienbe-
treuung für jede Ferienwoche einzeln ca. 2 Monate davor verbindlich abzufragen. Sollte hierbei die 
Mindestanzahl von 10 Kindern nicht erreicht werden, kommt die Ferienbetreuung für diese Woche 
auch nicht zustande. In einem solchen Fall werden uns dann auch keine Kosten von der Brücke 
Erding in Rechnung gestellt. 
 
Des Weiteren wurde bei der OGTS angefragt, ob die Betreuungszeit von derzeit 07.15 Uhr bis 15.15 
Uhr auf 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr festgesetzt werden könnte. Von Seiten des Betreuungspersonals 
wäre eine solche Änderung ohne Probleme möglich. 
 
Darüber hinaus wurde uns von der Brücke Erding mit Schreiben vom 27. Januar 2025 mitgeteilt, 
dass die anfallenden Personalkosten für die Ferienbetreuung im kommenden Schuljahr gleich hoch 
bleiben. Der bereits seit 24. Januar 2023 festgesetzte Elternbeitrag bleibt damit unverändert. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Beschluss vom 24. Januar 2023 wird, wie im Sachverhalt dargestellt, abgeändert. 
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